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Beschluss 
des Bundesrates 

Benennung von Beauftragten des Bundesrates in Beratungs-
gremien der Europäischen Union (Umweltschutz auf 
Kommissions- wie auf Ratsebene - Themenbereich: Industrielle 
Abfälle; grenzüberschreitende Abfallverbringung) 

Der Bundesrat hat in seiner 1044. Sitzung am 17. Mai 2024 wie folgt 

beschlossen: 

Der Bundesrat benennt gemäß § 6 Absatz 1 EUZBLG in Verbindung mit Ab-

schnitt I der Bund-Länder-Vereinbarung zur ständigen Teilnahme (Liste A) als Be-

auftragten des Bundesrates in Beratungsgremien der Europäischen Union (Umwelt-

schutz auf Kommissions- wie auf Ratsebene – Themenbereich: Industrielle Abfälle; 

grenzüberschreitende Abfallverbringung) 

einen Vertreter des Landes 

Nordrhein-Westfalen, 

Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr 

(Dr. Sascha Dargazanli). 


